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1. Einleitung

Aufgrund des eingereichten Bauprojektes für einen Wohn- und Gewerbebau beschloss der

Gemeinderat, die Môglichkeiten einer Umzonung der Gewerbezone nërdlich der Kantons­

strasse am linken Ufer des Baltschiederbaches in eine Wohn- und Gewerbezone WG4/SNP

(Sondernutzungsplan) abzuklâren und das Verfahren gernâss Artikel 33ff des kantonalen

Raumplanungsgesetzes (kRPG) einzuleiten (vgl. Plan Nr(Dl

Der Gemeinderat legt gernâss kRPG und Dekret vom 10. November 1993 den Sondemut­

zungsplan wâhrend 10 Tagen ëffentlich zur Einsprache auf.

2. Bisherige Arbeiten zur Nutzungsplanung

Gernâss der Verfahrensregelung des kRPG (Art. 33ft) erarbeitete der Gemeinderat in den

Jahren 1989/91 den Entwurf der Nutzungsplanung Baltschieder. Nach einer ôû-tâgigen

Orientierungsauflage des Vorentwurfes und nach Prüfung der eingegangenen Vorschlâge

von Seiten der Betroffenen, wurde dieser zusammen mit einem erlâuternden Bericht am

21. November 1991 dem Staatsrat zur Vorprüfung eingereicht. Nach Vorliegen des positiven

Vorprüfungsentscheides vom 23. Juni 1993lag die Nutzungsplanung im Herbst 1993 ôffent­

lich auf. Am 10. November 1993 stimmten die Stimmberechtigten dieser Nutzungsplanung

zu. Der Staatsrat genehmigte ibn am 23. Mârz 1994.

3. Dringlichkeit

Um das bei der Gemeinde eingereichte Bauvorhaben für einen Wohn- und Gewerbebetrieb

realisieren zu kënnen, welches im Sinne der Schaffung von Wohn- und Arbeitsplâtzen im

Interesse der Gemeinde liegt, ist eine rasche Urnzonung in eine Wohn- und Gewerbezone

mit einer geringen Anpassung der Zonengrenzen (vgl. Plan Nr. @ ) notwendig.

4. Eigentumsverhaltnisse (vgl. Plan Nr. @)

5. Konflikte

Die Umzonung betrifft zum grëssten Teil die rechtsgültige Gewerbezone (vgl. Plan Nr. (])

und belastet weder die Landwirtschaft (Landwirtschaftszone 2. Prioritât) noch irgendwelche

Landschafts-oder Naturschutzgebiete. Die im homologierten Zonenplan dargestellten einzel­

nen Baurnbestânde sind vom Forstdienst nicht als Wald bezeichnet worden. Damit ist der

Wald durch die Umzonung nicht betroffen.
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Die vorgesehene Urnzonung liegt ausserhalb von Gefahrenzonen. Das Gebiet ist durch den

Verkehr auf der angrenzenden Strasse nach Ausserberg und den Transportverkehr zum Kies­

und Betonwerk beeintrâchtigt.

6. Erschliessung

Das urnzuzonende Gebiet ist durch die Kantonsstrasse erschlossen. Über eine kurze Zu­

fahrtsrampe erreicht der Anwohner die vorgesehenen 28 Hallen- und 37 freien Abstellplâtze.

Die Trinkwasserversorgung und das Kanalisationsnetz sind ebenfalls direkt angrenzend vor­

handen (vgl. Plan NI. Ci) , ® und CD).

7. Bau- und Zonenreglement

Für das Bau- und Zonenreglement wird folgende Ergânzung vorgeschlagen:

Bauweise :

Grenzabstand:

Geschosszahl:

Gebâudehëhe:

Ausnutzungsziffer:

L ârmempfindlichkeit:

Art. 63 bis

Wohn- und Gewerbezone WG4 nach SNP

Zweck der Zone: Mischzone für Wohn- und Gewerbebauten mit Wohnan-
teilen

offen oder geschlossen

max . 4 Vollgeschosse

max . 16.50 m O.K. Fusspfette

max. 19.00 m O.K. Firstpfette

1/3 der Hëhe der Baute, von jedem Punkt der Fassade aus
gemessen, mindestens aber 5.0 m

az =1.1

Stufe ID

Besondere Bestimmungen:

- Für jeden Betrieb, der in der Überbauung eingerichtet wird, ist eine gesonderte
Betriebsbewilligung bei der Gemeinde einzuholen .

- Die Betriebsbewilligung kann verweigert werderi, wenn für die Wohnungen
unzumutbare Belastungen entstehen kënnen.

- In dieser Zone kann nur mit einem bewilligten Quartierplan gebaut werden.
Der Gemeinderat kann die Gültigkeit befristen.
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7. Schlussbemerkungen

Der Gemeinderat steht dem hângigen Bauvorhaben positiv gegenüber und bittet den Staatsrat, für

die vorgesehene Umzonung das gesetzliche Verfahren der Homologation durchzuführen.

GEMEINDEVERWALTUNG BALTSCHIEDER

Der Prâsident: Der Schreiber:
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